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  Einnahmen     
  Verwaltungseinnahmen     
111 01 719 Gebühren und tarifliche Entgelte 239.860,12 

68.800,00 
- 
- 

239.860,12 
68.800,00 

171.060,12 
- 

111 02 742 Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei-
tern 

1.850,00 
- 

- 
- 

1.850,00 
- 

1.850,00 
- 

111 03 750 Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll-
kräften 

- 
15.000,00 

- 
- 

- 
15.000,00 

-15.000,00 
- 

111 12 742 Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene 
Eisenbahnen 

503.579,00 
400.000,00 

- 
- 

503.579,00 
400.000,00 

103.579,00 
- 

119 49 790 Vermischte Einnahmen - 
5.500,00 

- 
- 

- 
5.500,00 

-5.500,00 
- 

  Zw.S. Verwaltungseinnahmen 745.289,12 
489.300,00 

- 
- 

745.289,12 
489.300,00 

255.989,12 
- 

  Titelgruppen     
78  Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre-

cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 
    

281 78 741 Sonstige Erstattungen und Zuschüsse - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

333 78A 741 Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart 
Mehr wegen Inanspruchnahme der Risikoab-
deckung. 

6.643.592,00 
- 

- 
- 

6.643.592,00 
- 

6.643.592,00 
- 

359 78 741 Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-
Württemberg 21 

Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf 
der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 78 6.643.592,00 
- 

- 
- 

6.643.592,00 
- 

6.643.592,00 
- 

86  Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von 
Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganla-
gen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept 

    

359 86 741 Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-
Württemberg 21 

Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf 
der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 

Die Höhe der Entnahme hängt vom Projektfort-
schritt ab und ist im Voraus nicht bekannt. 

14.325.367,02 
- 

- 
- 

14.325.367,02 
- 

14.325.367,02 
- 

  Summe Titelgruppe 86 14.325.367,02 
- 

- 
- 

14.325.367,02 
- 

14.325.367,02 
- 

90  Einnahmen aus den Landeswasserstraßen     
111 90 712 Gebühren und tarifliche Entgelte 10.834,60 

11.000,00 
- 
- 

10.834,60 
11.000,00 

-165,40 
- 

124 90 712 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-
zung 

79.677,42 
70.000,00 

- 
- 

79.677,42 
70.000,00 

9.677,42 
- 

  Summe Titelgruppe 90 90.512,02 
81.000,00 

- 
- 

90.512,02 
81.000,00 

9.512,02 
- 

91  Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer 
ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV 
sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung 

    

119 91A 741 Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona-
lisierungsgesetz 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

119 91B 741 Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG-
Bundesprogramm 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

119 91C 741 Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie 
der Förderung von Linienomnibussen und Schienen-
fahrzeugen nach LGVFG 

Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens. 

2.674.531,54 
- 

- 
- 

2.674.531,54 
- 

2.674.531,54 
- 

231 91 741 Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom-
men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV 

946.500.791,40 
946.500.700,00 

- 
- 

946.500.791,40 
946.500.700,00 

91,40 
- 

233 91 741 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden 
und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon-
sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben 

Weniger, da die endgültige Höhe dieser zweck-
gebundenen Einnahme bei der Planaufstellung 
nicht feststand. 

10.003.690,49 
10.728.500,00 

- 
- 

10.003.690,49 
10.728.500,00 

-724.809,51 
- 

331 91A 741 Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem 
Gebiet des ÖPNV 

75.000.000,00 
75.000.000,00 

- 
- 

75.000.000,00 
75.000.000,00 

- 
- 

331 91B 741 Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem 
GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben 

Weniger Finanzhilfen des Bundes für das 
GVFG-Bundesprogramm als erwartet. 

35.445.942,12 
50.000.000,00 

- 
- 

35.445.942,12 
50.000.000,00 

-14.554.057,88 
- 
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333 91 741 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden 
und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven 
ÖPNV/ SPNV - Ausgaben 

540.060,00 
540.000,00 

- 
- 

540.060,00 
540.000,00 

60,00 
- 

  Summe Titelgruppe 91 1.070.165.015,55 
1.082.769.200,00 

- 
- 

1.070.165.015,55 
1.082.769.200,00 

-12.604.184,45 
- 

  Gesamteinnahmen 1.091.969.775,71 
1.083.339.500,00 

- 
- 

1.091.969.775,71 
1.083.339.500,00 

8.630.275,71 
- 

  Ausgaben     
  Sächliche Verwaltungsausgaben     
547 01 750 Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll-

kräften 
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Ti-
tel 111 03.  
Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen 
bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vor-
griff auszuweisen. 

- 
15.000,00 

- 
- 

- 
15.000,00 

-15.000,00 
15.000,00 

  Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0304.54702     
547 02 750 Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm 1.338,20 

4.000,00 
2.756,29 
3.050,77 

4.094,49 
7.050,77 

-2.956,28 
- 

  Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.338,20 
19.000,00 

2.756,29 
3.050,77 

4.094,49 
22.050,77 

-17.956,28 
15.000,00 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 
Die Mittel sind übertragbar. 

    

631 02 731 Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenver-
längerung" 

560.570,07 
730.000,00 

- 
- 

560.570,07 
730.000,00 

-169.429,93 
- 

671 01 742 Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über 
Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt 

803.200,00 
800.000,00 

- 
- 

803.200,00 
800.000,00 

3.200,00 
3.200,00 

671 02 742 Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die 
Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern 

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Ti-
tel 111 02 zulässig.  

1.850,00 
- 

- 
- 

1.850,00 
- 

1.850,00 
- 

685 49 790 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-
ten, Organisationen u. dgl. 

19.417,20 
22.600,00 

3.029,18 
3.975,55 

22.446,38 
26.575,55 

-4.129,17 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

1.385.037,27 
1.552.600,00 

3.029,18 
3.975,55 

1.388.066,45 
1.556.575,55 

-168.509,10 
3.200,00 

  Ausgaben für Investitionen     
881 01 731 Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins 

auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen 
Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg 

1.365.947,00 
4.727.100,00 

500.000,00 
2.680.444,31 

1.865.947,00 
7.407.544,31 

-5.541.597,31 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 1.365.947,00 
4.727.100,00 

500.000,00 
2.680.444,31 

1.865.947,00 
7.407.544,31 

-5.541.597,31 
- 

  Titelgruppen     
69  Aufwand für Informationstechnik     
511 69A 790 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

534 69 790 Dienstleistungen Dritter u. dgl. 38.885,67 
37.000,00 

11.737,61 
27.260,89 

50.623,28 
64.260,89 

-13.637,61 
- 

  Summe Titelgruppe 69 38.885,67 
37.000,00 

11.737,61 
27.260,89 

50.623,28 
64.260,89 

-13.637,61 
- 

71  Förderung der Luftfahrt 
Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ersätze fließen den Mitteln zu. 

    

525 71 750 Aus- und Fortbildung 1.809,00 
20.500,00 

24.454,70 
31.218,40 

26.263,70 
51.718,40 

-25.454,70 
- 

547 71 750 Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher-
heitsmaßnahmen 

- 
3.000,00 

- 
- 

- 
3.000,00 

-3.000,00 
- 

  Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0304.54703     
671 71 750 Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf-

sicht 
1.984.032,45 
2.150.000,00 

- 
- 

1.984.032,45 
2.150.000,00 

-165.967,55 
- 

685 71 750 Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-
Württembergischen Luftfahrtverband e. V. 

40.000,00 
40.000,00 

- 
- 

40.000,00 
40.000,00 

- 
- 

812 71 750 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen und dgl. 

- 
19.000,00 

9.000,00 
- 

9.000,00 
19.000,00 

-10.000,00 
- 

891 71 750 Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler 
Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen 

- 
- 

- 
104.312,15 

- 
104.312,15 

-104.312,15 
- 

892 71 750 Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler 
Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 71 2.025.841,45 
2.232.500,00 

33.454,70 
135.530,55 

2.059.296,15 
2.368.030,55 

-308.734,40 
- 
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72  Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der 
umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gut-
achter-, Untersuchungs- und Planungskosten 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ersätze fließen den Mitteln zu.  
Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-
ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen 
des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 
Abs. 2 LHO).  

    

427 72 790 Sonstige Beschäftigungsentgelte - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

526 72 790 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten - 
35.000,00 

33.672,09 
34.144,19 

33.672,09 
69.144,19 

-35.472,10 
- 

534 72 790 Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu-
chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs 

13.921,07 
100.000,00 

116.218,75 
151.358,58 

130.139,82 
251.358,58 

-121.218,76 
- 

546 72 790 Sonstiger Sachaufwand 196,00 
24.000,00 

34.987,97 
47.371,94 

35.183,97 
71.371,94 

-36.187,97 
- 

685 72 790 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.900,00 
11.900,00 

7.700,00 
8.000,00 

11.600,00 
19.900,00 

-8.300,00 
- 

893 72 790 Zuschüsse für Investitionen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 72 18.017,07 
170.900,00 

192.578,81 
240.874,71 

210.595,88 
411.774,71 

-201.178,83 
- 

78  Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre-
cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die 
Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem 
mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen um 
die Minderausgaben bei Kapitel 1304, Ti-
tel 671 78A (Finanzierungsaufwand für die Sonder-
programme Landesstraßenbau).  
Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen 
bei Titel 359 78 geleistet werden.  
Insoweit vom Haushaltsvermerk bei Kapitel 1304, 
Titelgruppe 78 zulasten Kapitel 1303, Titelgrup-
pe 78 nicht Gebrauch gemacht wird, fließen Min-
derausgaben bei Kap. 1303, Titelgruppe 78 – au-
ßer Titel 919 78 – über Titel 919 78 dem Sonder-
vermögen Baden-Württemberg 21 zu. 

    

422 78 742 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 
Beamte 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

428 78 742 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(Beschäftigten) 

62.138,99 
- 

- 
- 

62.138,99 
- 

62.138,99 
- 

526 78 742 Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche 
Kosten 

158.442,44 
1.000.000,00 

- 
- 

158.442,44 
1.000.000,00 

-841.557,56 
- 

531 78 742 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

534 78 742 Dienstleistungen Dritter u. dgl. 6.634,07 
- 

- 
- 

6.634,07 
- 

6.634,07 
- 

671 78 742 Erstattungen an Sonstige im Inland 714.100,00 
- 

- 
- 

714.100,00 
- 

714.100,00 
- 

891 78A 742 Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau-
strecke Wendlingen - Ulm 

Erstattungen fließen den Mitteln zu. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 78B 742 Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 19.930.778,26 
- 

- 
- 

19.930.778,26 
- 

19.930.778,26 
- 

919 78 850 Zuführung an das Sondervermögen Baden-
Württemberg 21 

83.940.298,24 
89.168.800,00 

- 
- 

83.940.298,24 
89.168.800,00 

-5.228.501,76 
- 

  Summe Titelgruppe 78 104.812.392,00 
90.168.800,00 

- 
- 

104.812.392,00 
90.168.800,00 

14.643.592,00 
- 

81  Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen 
zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  

    

633 81 742 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Landkreise 

410.393,00 
700.000,00 

- 
- 

410.393,00 
700.000,00 

-289.607,00 
- 

682 81 742 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen 2.442.303,50 
4.136.800,00 

- 
500.000,00 

2.442.303,50 
4.636.800,00 

-2.194.496,50 
- 

683 81 742 Zuschüsse an private Unternehmen 1.119.428,47 
550.000,00 

- 
- 

1.119.428,47 
550.000,00 

569.428,47 
- 

  Summe Titelgruppe 81 3.972.124,97 
5.386.800,00 

- 
500.000,00 

3.972.124,97 
5.886.800,00 

-1.914.675,03 
- 
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83  Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur 
Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und 
für Sicherungsmaßnahmen 

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger-
ausgaben bei den Tit. Gr. 92 und 96 bis 99.  
In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei 
Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga-
beermächtigungen bei Titelgruppe 83.  
Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe-
riums für Finanzen während des Haushaltsjahres 
vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. 

Zuweisung von                                  EUR 
Kap. 1212 Tit. 359 05:            902.100,75 

    

883 83 742 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Landkreise 

2.022.950,61 
500.000,00 

- 
- 

2.022.950,61 
500.000,00 

1.522.950,61 
- 

891 83 742 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen 7.918.900,75 
7.500.000,00 

- 
- 

7.918.900,75 
7.500.000,00 

418.900,75 
- 

892 83 742 Zuschüsse an private Unternehmen 2.124.407,13 
- 

- 
- 

2.124.407,13 
- 

2.124.407,13 
- 

  Summe Titelgruppe 83 12.066.258,49 
8.000.000,00 

- 
- 

12.066.258,49 
8.000.000,00 

4.066.258,49 
- 

86  Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von 
Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- 
anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich 
um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 
99.  
Zudem erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei 
TG 86 mit Einwilligung des Ministeriums für Finan-
zen um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  
Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-
ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen 
des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 
Abs. 2 LHO).  
Minderausgaben bei TG 86, mit Ausnahme der 
Tit. 891 86B und 891 86C, fließen Kap. 1304 TG 78 
zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige plan-
mäßige Ausgabeermächtigung.  
Die Ausgaben können während des Haushaltsjah-
res vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. 

    

526 86 742 Erstellung von Gutachten 113.045,70 
- 

- 
- 

113.045,70 
- 

113.045,70 
- 

534 86 742 Dienstleistungen Dritter und dgl. 7.647,97 
- 

- 
- 

7.647,97 
- 

7.647,97 
- 

685 86 742 Zuschüsse für laufende Zwecke 39.221,00 
- 

- 
- 

39.221,00 
- 

39.221,00 
- 

883 86 742 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 86A 742 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei 
Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer-
mächtigung.  
Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe-
riums für Finanzen während des Haushaltsjahres 
vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. 

3.541.416,64 
8.500.000,00 

- 
- 

3.541.416,64 
8.500.000,00 

-4.958.583,36 
- 

891 86B 742 Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintal-
bahn 

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli-
gung des Ministeriums für Finanzen um die Ein-
nahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem 
Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 
ausgenommen.  
Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen 
bei Tit. 359 86 geleistet werden.  
Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Son-
dervermögen Baden-Württemberg 21 zu. 

- 
8.000.000,00 

- 
- 

- 
8.000.000,00 

-8.000.000,00 
- 
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Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
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verbliebene Haus-
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Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe 
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4 und 5 
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gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 
 

- 725 - 
 

891 86C 742 Kostenanteil des Landes für die Elektrifizierung der 
Südbahn 

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli-
gung des Ministeriums für Finanzen um die Ein-
nahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem 
Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 
ausgenommen.  
Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen 
bei Tit. 359 86 geleistet werden.  
Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Son-
dervermögen Baden-Württemberg 21 zu. 

40.228.367,02 
25.903.000,00 

- 
- 

40.228.367,02 
25.903.000,00 

14.325.367,02 
- 

892 86 742 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 30.510,00 
- 

- 
- 

30.510,00 
- 

30.510,00 
- 

  Summe Titelgruppe 86 43.960.208,33 
42.403.000,00 

- 
- 

43.960.208,33 
42.403.000,00 

1.557.208,33 
- 

87  Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent-
lichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG 
sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz 

Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von 
Tit. 633 87A, gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei allen 
Gruppentiteln ohne Tit. 633 87A um höhere Vor-
wegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. 

Vorwegentnahme bei Kap. 1205 Tit. 613 72 A: 
199.048,80 EUR 

    

534 87 741 Dienstleistungen Dritter und dgl. - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

633 87A 741 Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgaben-
träger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG 

Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sowie 97 bis 99 sind 
in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bun-
des gegenseitig deckungsfähig. 

2.018.865,49 
2.000.000,00 

- 
- 

2.018.865,49 
2.000.000,00 

18.865,49 
- 

633 87B 741 Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG 201.886.549,20 
201.648.000,00 

- 
- 

201.886.549,20 
201.648.000,00 

238.549,20 
- 

682 87A 741 Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

682 87B 741 Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh-
men 

-39.500,40 
- 

- 
- 

-39.500,40 
- 

-39.500,40 
- 

683 87 741 Ausgleich an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 87 203.865.914,29 
203.648.000,00 

- 
- 

203.865.914,29 
203.648.000,00 

217.914,29 
- 

88  Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent-
lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines 
Eisenbahngesetz 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Ti-
tel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegent-
nahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig 
deckungsfähig. 
Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 
682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen 
bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.  

    

633 88 741 Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Landkreise 

5.711.666,00 
5.700.000,00 

- 
- 

5.711.666,00 
5.700.000,00 

11.666,00 
- 

682 88A 741 Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen 18.058.940,30 
18.300.000,00 

242.494,63 
9.212,26 

18.301.434,93 
18.309.212,26 

-7.777,33 
- 

682 88B 741 Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh-
men 

5.132.817,00 
5.200.000,00 

63.294,33 
- 

5.196.111,33 
5.200.000,00 

-3.888,67 
- 

683 88 741 Ausgleich an private Unternehmen 2.181.552,00 
2.500.000,00 

318.448,00 
- 

2.500.000,00 
2.500.000,00 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 88 31.084.975,30 
31.700.000,00 

624.236,96 
9.212,26 

31.709.212,26 
31.709.212,26 

- 
- 

90  Kosten der Landeswasserstraßen 
Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  

    

514 90 731 Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. 40.871,71 
45.000,00 

- 
- 

40.871,71 
45.000,00 

-4.128,29 
- 

521 90 731 Verkehrssicherung 46.209,55 
82.000,00 

- 
74.413,84 

46.209,55 
156.413,84 

-110.204,29 
- 

526 90 731 Kosten für Sachverständige 2.349,93 
57.000,00 

- 
17.541,02 

2.349,93 
74.541,02 

-72.191,09 
- 

534 90 712 Kartenmaterial 
Ersätze fließen den Mitteln zu. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 



Ministerium für Verkehr  
1303 Öffentlicher Verkehr  
   
   
 
Titel 
Titel-
gruppe 

 
FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
 
 

Haushalts- 
betrag 
EUR 

 
verbliebene Haus-

haltsreste oder 
Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe 

aus dem Vorjahr 
EUR 

 
Summen 
Spalten 
4 und 5 

 
 
 

EUR 

 
Rechnungsergebnis  

gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
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- 726 - 
 

633 90 731 Kostenerstattung 260.936,03 
253.000,00 

- 
- 

260.936,03 
253.000,00 

7.936,03 
- 

676 90 731 Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und 
Schiffsbrücken am Oberrhein 

351.254,60 
350.000,00 

- 
- 

351.254,60 
350.000,00 

1.254,60 
- 

811 90 731 Erwerb von Dienstfahrzeugen 55.418,30 
- 

- 
35.000,00 

55.418,30 
35.000,00 

20.418,30 
- 

812 90 731 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen 

- 
19.500,00 

- 
38.905,66 

- 
58.405,66 

-58.405,66 
- 

896 90 731 Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim - 
47.000,00 

- 
- 

- 
47.000,00 

-47.000,00 
- 

  Summe Titelgruppe 90 757.040,12 
853.500,00 

- 
165.860,52 

757.040,12 
1.019.360,52 

-262.320,40 
- 

92  Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV 
Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A sind 
gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel-
gruppe 91.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 
Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht 
sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 
um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78. 

    

534 92 741 Dienstleistungen Dritter 6.073.963,56 
3.400.000,00 

- 
- 

6.073.963,56 
3.400.000,00 

2.673.963,56 
- 

633 92 741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, 
Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart 

90.397.623,58 
87.000.000,00 

- 
- 

90.397.623,58 
87.000.000,00 

3.397.623,58 
- 

682 92 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-
nehmen 

661.576.957,99 
763.091.700,00 

197.048.921,25 
139.320.652,37 

858.625.879,24 
902.412.352,37 

-43.786.473,13 
- 

683 92 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-
men 

50.589.765,47 
25.000.000,00 

- 
- 

50.589.765,47 
25.000.000,00 

25.589.765,47 
- 

  Summe Titelgruppe 92 808.638.310,60 
878.491.700,00 

197.048.921,25 
139.320.652,37 

1.005.687.231,85 
1.017.812.352,37 

-12.125.120,52 
- 

93  Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-
Bundesprogramm 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-
ckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel-
gruppe 91.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 
Die Ausgabeermächtigung bei Titelgruppe 93 er-
höht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Fi-
nanzen um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 
Titelgruppe 78. 

    

883 93 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

810.000,00 
- 

- 
- 

810.000,00 
- 

810.000,00 
- 

891 93 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

56.736.483,63 
99.400.000,00 

119.611.169,45 
92.311.710,96 

176.347.653,08 
191.711.710,96 

-15.364.057,88 
- 

892 93 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 93 57.546.483,63 
99.400.000,00 

119.611.169,45 
92.311.710,96 

177.157.653,08 
191.711.710,96 

-14.554.057,88 
- 

94  Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 
TG 91.  
Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 
In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei 
Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga-
beermächtigungen bei TG 94.  
Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe-
riums für Finanzen während des Haushaltsjahres 
vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. 

Zuweisung von                                EUR 
Kap. 1212 Tit. 359 05:            61.043,76 
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883 94 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

12.072.367,82 
5.000.000,00 

- 
- 

12.072.367,82 
5.000.000,00 

7.072.367,82 
- 

891 94 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

22.486.436,68 
55.000.000,00 

291.966.086,03 
271.483.819,77 

314.452.522,71 
326.483.819,77 

-12.031.297,06 
- 

  HHR in 2020 i.H.v. 291.966.086,03 EUR b. 
1303.89194A 

    

892 94 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 12.694.504,54 
5.000.000,00 

- 
- 

12.694.504,54 
5.000.000,00 

7.694.504,54 
- 

  Summe Titelgruppe 94 47.253.309,04 
65.000.000,00 

291.966.086,03 
271.483.819,77 

339.219.395,07 
336.483.819,77 

2.735.575,30 
- 

95  Förderung von Linienomnibussen 
Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfä-
hig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 
Tit.Gr. 91.  
Die Tit.Gr. 94, 95 und Kap. 1304 Tit. 883 21 sind 
gegenseitig deckungsfähig.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  
Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit-
bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewi-
ckelt. 

    

633 95 741 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde-
verbände 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

661 95 741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

662 95 741 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

883 95 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 95 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

2.000.000,00 
7.500.000,00 

3.000.000,00 
- 

5.000.000,00 
7.500.000,00 

-2.500.000,00 
- 

  HHR in 2020 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b. 
1303.89195A 

    

892 95 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 5.000.000,00 
2.500.000,00 

- 
- 

5.000.000,00 
2.500.000,00 

2.500.000,00 
- 

  Summe Titelgruppe 95 7.000.000,00 
10.000.000,00 

3.000.000,00 
- 

10.000.000,00 
10.000.000,00 

- 
- 

96  Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ 
SPNV 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfä-
hig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 
Tit.Gr. 91.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  

    

671 96 741 Erstattungen an Sonstige im Inland - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

883 96 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 96 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

892 96 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 96 - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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97  Förderung von Verkehrsverbünden im ÖPNV 
Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A sind 
gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel-
gruppe 91.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 
Die Ausgabenermächtigung bei Tit.Gr. 97 erhöht 
sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 
um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.  
Minderausgaben aus den planmäßigen Landesmit-
teln bei Tit.Gr. 97 fließen Kap. 1304 Tit.Gr. 78 zu; 
sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßi-
ge Ausgabeermächtigung. 

    

633 97 741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

27.900.404,52 
49.200.000,00 

4.872.500,00 
- 

32.772.904,52 
49.200.000,00 

-16.427.095,48 
- 

682 97 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-
nehmen 

7.239.780,04 
- 

- 
- 

7.239.780,04 
- 

7.239.780,04 
- 

683 97 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-
men 

21.587.777,85 
- 

- 
- 

21.587.777,85 
- 

21.587.777,85 
- 

883 97 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 97 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

892 97 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 97 56.727.962,41 
49.200.000,00 

4.872.500,00 
- 

61.600.462,41 
49.200.000,00 

12.400.462,41 
- 

98  Innovationsprogramm 
Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A sind 
gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel-
gruppe 91.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 
Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 98 erhöht 
sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 
um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78. 

    

633 98 741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, 
Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

682 98 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-
nehmen 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

683 98 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-
men 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

883 98 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 98 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

- 
1.000.000,00 

- 
- 

- 
1.000.000,00 

-1.000.000,00 
- 

892 98 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 98 - 
1.000.000,00 

- 
- 

- 
1.000.000,00 

-1.000.000,00 
- 

99  Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige 
Maßnahmen im ÖPNV 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A sind 
gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert 
sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel-
gruppe 91.  
Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 
Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 99 erhöht 
sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 
um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78. 

    

428 99 741 Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

429 99 741 Personalkosten 69.139,75 
350.000,00 

- 
- 

69.139,75 
350.000,00 

-280.860,25 
- 

534 99 741 Dienstleistungen Dritter und dgl. 697.711,71 
1.000.000,00 

300.000,00 
300.000,00 

997.711,71 
1.300.000,00 

-302.288,29 
- 
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633 99 741 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, 
Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart 

11.608.648,71 
14.670.000,00 

6.026.599,34 
2.965.248,05 

17.635.248,05 
17.635.248,05 

- 
- 

671 99 741 Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg mbH 

12.617.570,00 
10.000.000,00 

- 
- 

12.617.570,00 
10.000.000,00 

2.617.570,00 
- 

682 99 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-
nehmen 

466.732,12 
1.000.000,00 

- 
- 

466.732,12 
1.000.000,00 

-533.267,88 
- 

683 99 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-
men 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

684 99 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli-
che Einrichtungen 

168.000,00 
- 

- 
- 

168.000,00 
- 

168.000,00 
- 

686 99 741 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 67.276,99 
100.000,00 

132.723,01 
100.000,00 

200.000,00 
200.000,00 

- 
- 

883 99 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

4.062.377,14 
- 

- 
- 

4.062.377,14 
- 

4.062.377,14 
- 

891 99 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men 

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei 
Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga-
beermächtigungen.  
Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah-
res auch vor dem Eingang der entsprechenden 
Einnahmen geleistet werden. 

20.462.093,67 
25.600.000,00 

5.260.728,40 
9.037.376,02 

25.722.822,07 
34.637.376,02 

-8.914.553,95 
- 

892 99 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 99 50.219.550,09 
52.720.000,00 

11.720.050,75 
12.402.624,07 

61.939.600,84 
65.122.624,07 

-3.183.023,23 
- 

  Gesamtausgaben 1.432.739.595,93 
1.546.710.900,00 

629.586.521,03 
519.285.016,73 

2.062.326.116,96 
2.065.995.916,73 

-3.669.799,77 
18.200,00 

  Abschluss     
  Verwaltungseinnahmen 3.510.332,68 

570.300,00 
- 
- 

3.510.332,68 
570.300,00 

2.940.032,68 
- 

  Übrige Einnahmen 1.088.459.443,03 
1.082.769.200,00 

- 
- 

1.088.459.443,03 
1.082.769.200,00 

5.690.243,03 
- 

  Gesamteinnahmen 1.091.969.775,71 
1.083.339.500,00 

- 
- 

1.091.969.775,71 
1.083.339.500,00 

8.630.275,71 
- 

  Personalausgaben 131.278,74 
350.000,00 

- 
- 

131.278,74 
350.000,00 

-218.721,26 
- 

  Sächliche Verwaltungsausgaben 7.203.026,58 
5.822.500,00 

523.827,41 
686.359,63 

7.726.853,99 
6.508.859,63 

1.217.994,36 
15.000,00 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 1.127.922.033,18 
1.195.154.000,00 

208.715.709,74 
142.907.088,23 

1.336.637.742,92 
1.338.061.088,23 

-1.423.345,31 
3.200,00 

  Ausgaben für Investitionen 213.542.959,19 
256.215.600,00 

420.346.983,88 
375.691.568,87 

633.889.943,07 
631.907.168,87 

1.982.774,20 
- 

  Besondere Finanzierungsausgaben 83.940.298,24 
89.168.800,00 

- 
- 

83.940.298,24 
89.168.800,00 

-5.228.501,76 
- 

  Gesamtausgaben 1.432.739.595,93 
1.546.710.900,00 

629.586.521,03 
519.285.016,73 

2.062.326.116,96 
2.065.995.916,73 

-3.669.799,77 
18.200,00 

  Zuschuss 340.769.820,22 
463.371.400,00 

629.586.521,03 
519.285.016,73 

970.356.341,25 
982.656.416,73 

-12.300.075,48 
18.200,00 

       

 




